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Alle Steuerzahler 
 

1. Solidaritätszuschlag ist zu-

mindest bis zum Jahr 2007 
verfassungsgemäß 

 

Die Festsetzung des Solidaritätszu-

schlags zur Einkommen- und Körper-

schaftsteuer war bis 2007 verfassungs-

gemäß. Auch nach einer Laufzeit von 

bis dahin 13 Jahren dient der Solidari-

tätszuschlag nach Ansicht des Bundes-

finanzhofs noch zur Deckung des be-

sonderen Finanzbedarfs des Bundes aus 

den Kosten der deutschen Einheit.  

 

Hinweis: 

Die Urteile enthalten für die Steuer-

zahler aber einen kleinen Silberstreif 

am Horizont: Zu einem dauerhaften 

Instrument der Steuerumverteilung 

darf der Solidaritätszuschlag laut 

Bundesfinanzhof nämlich nicht wer-

den (BFH-Urteile vom 21.7.2011, 

Az. II R 50/09; Az. II R 52/10). 
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Vermieter 

 

2. Aussicht auf Schuldzinsenab-

zug nach Verkauf der Miet-
immobilie 

 

Die Frage, ob nachträgliche Schuldzinsen 

bei den Mieteinkünften als Werbungskos-

ten zu berücksichtigen sind, wenn der 

Veräußerungserlös nicht zur Tilgung der 

zur Finanzierung aufgenommenen Darle-

hen ausreicht, beschäftigt weiter die Fi-

nanzgerichte. Nachdem das Finanzge-

richt Baden-Württemberg einen entspre-

chenden Abzug abgelehnt hat und damit 

die Meinung der Finanzverwaltung bestä-

tigt, macht das Finanzgericht Düsseldorf 

den Steuerpflichtigen Hoffnung und hat 

in einem aktuellen Fall die Vollziehung 

des Steuerbescheides ausgesetzt.  
 

Für das Finanzgericht Düsseldorf beste-

hen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass 

der Bundesfinanzhof zugunsten der 

Steuerpflichtigen entscheiden wird. Die 

Richter stützen diese Einschätzung u.a. 

darauf, dass der Bundesfinanzhof die 

Revision gegen das Urteil des Finanzge-

richts Baden-Württemberg aufgrund der 

erhobenen Nichtzulassungsbeschwerde 

zugelassen hat. Des Weiteren verweist 

das Finanzgericht auf namhafte Stimmen 

der Fachliteratur, die ebenfalls Bedenken 

gegen die Nichtberücksichtigung äußern. 
 

Zum Hintergrund 

Auslöser ist die geänderte Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs zu we-

sentlichen Beteiligungen an Kapitalge-

sellschaften. Danach können Schuldzin-

sen nach dem Verkauf von GmbH-

Anteilen nachträgliche Werbungskosten 

darstellen, wenn der Veräußerungserlös 

nicht zur Kredittilgung ausreicht. Die 

Finanzverwaltung überträgt diese Recht-

sprechung derzeit aber nicht auf Fälle, in 

denen eine fremdvermietete Immobilie 

veräußert wird (FG Düsseldorf, Beschluss 

vom 30.5.2011, Az. 9 V 1474/11 A (F); 

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 

1.7.2010, Az. 13 K 136/07, Rev. BFH  

 

Az. IX R 67/10; BFH-Urteil vom 

16.3.2010, Az. VIII R 20/08; OFD Frank-

furt vom 21.1.2011, Az. S 2211 A – 17 - 

St 214). 

 

Kapitalanleger 
 

3. Lebensversicherungen noch 

in 2011 abschließen 
 

Wer mit dem Gedanken spielt, eine Le-

bensversicherung abzuschließen, sollte 

mit seiner Entscheidung nicht mehr allzu 

lange warten. Denn bei einem Vertrags-

abschluss ab 2012 müssen zwei Nachtei-

le in Kauf genommen werden:  
 

 Für Neuverträge, die ab dem 1.1.2012 

abgeschlossen werden, beträgt der 

Garantiezins nur noch 1,75 %.  

Erfolgt der Abschluss noch in 2011, 

werden immerhin 2,25  % garantiert.  

 Ein weiterer Aspekt, der für einen Ver-

tragsabschluss in 2011 spricht, hängt 

mit der Besteuerung in der Auszah-

lungsphase zusammen. Bei Verträgen, 

die seit 2005 abgeschlossen werden, 

ist als steuerpflichtiger Ertrag der Un-

terschied zwischen der Versicherungs-

leistung und den entrichteten Beiträ-

gen zu ermitteln. Erfolgt die Auszah-

lung nach Vollendung des 

60. Lebensjahres des Steuerpflichti-

gen und nach Ablauf von zwölf Jahren 

nach Vertragsabschluss, ist nur die 

Hälfte des Unterschiedsbetrages steu-

erpflichtig. Wird der Vertrag erst in 

2012 abgeschlossen, erhöht sich die 

Altersgrenze auf 62 Jahre. 
 

Freiberufler und  

Gewerbetreibende 
 

4. Elektronische Bilanz: Wird der 
Start um ein weiteres Jahr 

verschoben? 
 

Das Bundesministerium der Finanzen hat 

aktuell einen überarbeiteten Entwurf des 

Anwendungsschreibens zur elektroni-

schen Übermittlung von Bilanzen und 

Gewinn- und Verlustrechnungen veröf-

fentlicht.  
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Daraus geht hervor, dass die elektroni-

sche Übermittlung de facto um ein weite-

res Jahr verschoben werden soll.  
 

Ursprünglich sollten die Bilanz und die 

Gewinn- und Verlustrechnung für Wirt-

schaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 

beginnen, elektronisch an das Finanzamt 

übermittelt werden. Aufgrund von orga-

nisatorischen und technischen Schwierig-

keiten wurde die Einführung jedoch um 

ein Jahr verschoben. Zu Erprobungszwe-

cken wurde im ersten Halbjahr 2011 eine 

Pilotphase durchgeführt. 
 

In dem nun überarbeiteten Entwurf heißt 

es, dass die elektronische Übermittlung 

erstmals für Wirtschaftsjahre gelten soll, 

die nach dem 31.12.2011 beginnen. Dies 

ist bekannt. Neu ist indes, dass es im 

Erstjahr nicht beanstandet werden soll, 

wenn die Bilanz und die Gewinn- und 

Verlustrechnung noch nicht nach amtlich 

vorgeschriebenem Datensatz durch Da-

tenfernübertragung übermittelt werden. 

Faktisch würde die Einführung damit er-

neut um ein Jahr verschoben, sodass die 

Jahresabschlüsse zum 31.12.2012 noch 

in Papierform beim Finanzamt einge-

reicht werden können.   
 

Beachte: Derzeit wird über die Ausle-

gung des Begriffs „Erstjahr“ diskutiert. 

Diese Wortwahl ist insofern missver-

ständlich, als die Bilanz für das Erstjahr 

2012 gerade nicht in 2012, sondern re-

gelmäßig erst in 2013 übermittelt wird. 

Getreu dem Wortlaut könnte es die Ver-

waltung also beanstanden, wenn der 

Jahresabschluss zum 31.12.2012 im Jahr 

2013 nicht in elektronischer Form über-

mittelt wird. 
 

Hinweis: 

Es wäre wünschenswert, wenn die Fi-

nanzverwaltung der Forderung des 

Deutschen Steuerberaterverbandes 

nach einer Klarstellung nachkommen 

und letztendlich eine eindeutige Formu-

lierung wählen würde. Das endgültige 

Schreiben soll Ende August 2011 fertig-

gestellt werden. 

Zum Hintergrund  

Bereits Anfang 2010 hatte sich die Fi-

nanzverwaltung zur standardmäßigen 

elektronischen Übermittlung geäußert 

und festgelegt, dass der Datensatz im 

XBRL-Format zu übermitteln ist. XBRL 

(eXtensible Business Reporting Langua-

ge) ist ein international verbreiteter 

Standard für den elektronischen Daten-

austausch von Unternehmensinformatio-

nen, der oftmals auch für die Veröffentli-

chung im Bundesanzeiger verwendet 

wird.  
 

Die elektronische Übermittlung der Inhal-

te der Bilanz und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung soll grundsätzlich nach der 

Kerntaxonomie erfolgen (Taxonomie = 

Datenschema für Jahresabschlussdaten). 

Die Kerntaxonomie beinhaltet die Positi-

onen für alle Rechtsformen, wobei im 

jeweiligen Einzelfall nur die Positionen zu 

befüllen sind, zu denen auch tatsächlich 

Geschäftsvorfälle vorliegen. Abweichend 

hiervon wurden für bestimmte Wirt-

schaftszweige Branchentaxonomien er-

stellt. Hierzu gehören z.B. Spezialtaxo-

nomien für Banken und Versicherungen. 

 

Für den Unternehmer wird die elektroni-

sche Übermittlung der Bilanz und der 

Gewinn- und Verlustrechnung mit einem 

höheren Zeitaufwand und zusätzlichen 

Kosten verbunden sein. Auch wenn die 

erstmalige Anwendung erst für Jahresab-

schlüsse zum 31.12.2013 verbindlich 

sein sollte, ist eine zeitnahe Umsetzung 

ratsam. Für die notwendigen Vorberei-

tungen wird nämlich eine entsprechende 

Vorlaufzeit benötigt. 
 

Für die Finanzverwaltung liegen die Vor-

teile auf der Hand. Denn durch die auf-

bereiteten Jahresabschlussdaten werden 

die Auswertungs- und Analysemöglich-

keiten deutlich verbessert (BMF-

Schreiben im Entwurf vom 1.7.2011, 

Az. IV C 6 - S 2133-b/11/10009; DStV, 

Mitteilung vom 13.7.2011). 
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5. Außenprüfung: Zur Festset-
zung von Verzögerungsgeld 

 

Mit einem aktuellen Beschluss hat der 

Bundesfinanzhof entschieden, dass ein 

Verzögerungsgeld verhängt werden 

kann, wenn ein Steuerpflichtiger seinen 

Mitwirkungspflichten im Rahmen einer 

Außenprüfung nicht fristgerecht nach-

kommt. Werden angeforderte Unterlagen 

auch nach der Festsetzung des Verzöge-

rungsgeldes nicht vorgelegt, darf aller-

dings wegen derselben Unterlagen nicht 

noch einmal ein Verzögerungsgeld fest-

gesetzt werden. 
 

Zum Hintergrund 

Mit dem Jahressteuergesetz 2009 hat der 

Gesetzgeber das sogenannte Verzöge-

rungsgeld eingeführt. Es beträgt mindes-

tens 2.500 EUR und höchstens 

250.000 EUR und kann u.a. festgesetzt 

werden, wenn der Steuerpflichtige bei 

einer Außenprüfung nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist Auskünfte erteilt 

oder Unterlagen vorlegt. Damit steht der 

Finanzverwaltung neben dem Zwangs-

geld ein scharfes Sanktionsinstrument 

zur Verfügung, vergleicht man etwa die 

Höhe des Verzögerungsgeldes mit der 

Höhe des Zwangsgeldes, das höchstens 

25.000 EUR betragen darf. Zudem ist 

das Verzögerungsgeld – anders als das 

Zwangsgeld – auch dann zu zahlen, 

wenn der Steuerpflichtige seiner Ver-

pflichtung nach dessen Festsetzung doch 

noch nachkommt (BFH-Beschluss vom 

16.6.2011, Az. IV B 120/10). 

 

Gesellschafter und  

Geschäftsführer von Kapital-
gesellschaften 

 

6. Ringweise Anteilsveräuße-
rungen sind nicht rechtsmiss-

bräuchlich 
 

Die ringweise Veräußerung von wesentli-

chen Beteiligungen an Kapitalgesellschaf-

ten zur Verlustrealisierung ist nicht des-

halb rechtsmissbräuchlich, weil die Ver-

äußerung jeweils an einen Mitgesell-

schafter erfolgt und die Gesellschafter 

nach der Transaktion jeweils in gleicher 

Höhe wie zuvor beteiligt sind.  
 

Der Bundesfinanzhof stellte in seinem 

Urteil vielmehr heraus, dass es dem 

Steuerpflichtigen freisteht, ob, wann und 

an wen er seine Anteile an der GmbH 

veräußert. Liegen keine der gesetzlich 

ausdrücklich geregelten Verlustabzugs-

beschränkungen vor, sind Veräußerungs-

verluste entsprechend dem Grundsatz 

der Besteuerung nach der Leistungsfä-

higkeit zu berücksichtigen.  
 

Hinweis: 

Eine wesentliche Beteiligung liegt vor, 

wenn der Veräußerer innerhalb der letz-

ten fünf Jahre am Gesellschaftskapital 

unmittelbar oder mittelbar zu mindes-

tens 1 % beteiligt war (BFH-Urteil vom 

7.12.2010, Az. IX R 40/09). 

 

Arbeitgeber 
 

7. ELENA-Verfahren wird 

schnellstmöglich eingestellt 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie und das Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales haben sich 

darauf verständigt, das ELENA-Verfahren 

schnellstmöglich einzustellen. Der Grund 

liegt in der fehlenden Verbreitung der 

qualifizierten elektronischen Signatur. 

Umfassende Untersuchungen haben ge-

zeigt, dass sich dieser Sicherheitsstan-

dard, der für das ELENA-Verfahren da-

tenschutzrechtlich geboten ist, in abseh-

barer Zeit nicht flächendeckend verbrei-

ten wird. 
 

Die bisher gespeicherten Daten sollen 

unverzüglich gelöscht und die Arbeitge-

ber von den bestehenden elektronischen 

Meldepflichten entlastet werden. In Kür-

ze soll ein Entwurf für ein Aufhebungsge-

setz vorgelegt werden. 
 

Zum Hintergrund 

Seit 2010 müssen jeden Monat teilweise 

hochsensible Arbeitnehmer-Daten an 

eine zentrale Speicherstelle gemeldet 
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werden. Mithilfe dieser Daten sollte die 

Arbeitgeberverpflichtung zur Ausstellung 

von Entgelt- bzw. Lohnbescheinigungen 

durch ein elektronisches Verfahren er-

setzt werden. Anträge auf Sozialleistun-

gen sollten so beschleunigt werden (Ge-

meinsame Mitteilung des Bundesministe-

riums für Wirtschaft und Technologie und 

des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales vom 18.7.2011). 
 

8. Krankheit im Urlaub: Die Re-
geln im Überblick 

 

Eine Krankheit im Urlaub fällt nicht au-

tomatisch nur in den Risikobereich des 

Arbeitnehmers. Das Bundesurlaubsge-

setz regelt vielmehr genau, was in diesen 

Fällen gilt. 
 

Grundsatz 

Grundsätzlich werden Krankheitstage 

während des Erholungsurlaubs nicht auf 

den Jahresurlaub angerechnet. Allerdings 

gelten hierfür die folgenden Vorausset-

zungen: 
 

 Der Arbeitnehmer muss arbeitsunfähig 

sein. Wie bei der normalen Krankmel-

dung reicht also ein leichtes Unwohl-

sein nicht aus. 

 Die Krankheit und die voraussichtliche 

Dauer der Krankheit müssen bereits 

am ersten Krankheitstag beim Arbeit-

geber angezeigt werden. 
 

Hinweis: 

Um die Arbeitsunfähigkeit überprüfen 

zu können, hat der Arbeitgeber einen 

Anspruch darauf, die Urlaubsanschrift 

zu erfahren. Er muss aber gezielt 

danach fragen. Dann kann er einen 

ortsansässigen Arzt damit beauftra-

gen, die Arbeitsunfähigkeit zu über-

prüfen. 
 

 Der oder die Krankheitstage müssen 

durch ein ärztliches Attest nachgewie-

sen werden.  

 Während bei der normalen Krankmel-

dung ein Attest meist erst nach dem 

dritten Krankheitstag erforderlich ist, 

muss bei einer Krankheit im Urlaub 

bereits ab dem ersten Tag ein Attest 

vorgelegt werden. 

 Der Nachweis einer im Ausland aufge-

tretenen krankheitsbedingten Arbeits-

unfähigkeit ist durch eine ärztliche Be-

scheinigung zu führen. Diese muss er-

kennen lassen, dass der Arzt zwischen 

Erkrankung und auf ihr beruhender 

Arbeitsunfähigkeit unterschieden hat. 

Der Arbeitnehmer sollte daher darauf 

achten, dass die Bescheinigung fol-

gende Formulierung enthält: „Es han-

delt sich um eine Krankheit, die eine 

Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.“ 

 Einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung, die im Ausland (auch außerhalb 

der Europäischen Union) ausgestellt 

wurde, kommt im Allgemeinen der 

gleiche Beweiswert zu, wie einer in 

Deutschland ausgestellten Bescheini-

gung. 

 Steht kein Arzt zur Verfügung 

(z.B. auf einer Wüsten- oder Dschun-

geltour), muss die Krankheit durch 

Zeugen glaubhaft bestätigt werden. 

 Die Bescheinigung muss beim Arbeit-

geber üblicherweise spätestens am 

vierten Krankheitstag eintreffen. We-

gen der längeren Brieflaufzeit bei ei-

nem Auslandsurlaub empfiehlt es sich, 

das Attest vorab schon per Fax zu 

schicken und den Sendebericht aufzu-

bewahren. 

 Sofern sich die Dauer der Krankheit 

verlängert, muss der Arbeitnehmer 

dies dem Arbeitgeber jeweils wieder 

erneut anzeigen (Folgebescheini-

gung). 
 

Rechtsfolgen 

Liegen die vorgenannten Voraussetzun-

gen vor, dürfen die Krankheitstage nicht 

auf den Urlaub angerechnet werden. Das 

bedeutet, dass der Arbeitnehmer die ei-

gentlich genommenen Urlaubstage auf 

seinem Urlaubskonto wieder gutge-

schrieben bekommt. Während der 

Krankheitstage muss der Arbeitgeber 

den Lohn weiterzahlen. 
 

Der Arbeitnehmer hat gegenüber dem 

Arbeitgeber einen Anspruch auf Nachge-

währung der durch die Krankheit ausge-

fallenen Urlaubstage, wenn er wieder 

arbeitsfähig ist. Dieser Urlaub muss aber 

erneut beantragt und gewährt werden. 
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Auf keinen Fall darf der Arbeitnehmer 

seinen Urlaub eigenmächtig um die be-

treffenden Tage verlängern. Eine solche 

eigenmächtige Urlaubsnahme kann eine 

Abmahnung oder sogar die Kündigung 

zur Folge haben. 
 

Erkrankt der Arbeitnehmer schon vor 

dem Urlaubsantritt und dauert die 

Krankheit länger als der bereits festge-

legte Urlaubszeitraum, muss der Arbeit-

geber den Urlaub vollständig neu gewäh-

ren und festlegen. 
 

Kosten für die Krankmeldung (z.B. Aus-

landstelefonate, Faxschreiben) sowie für 

die eventuell notwendige Übersetzung 

von Bescheinigungen muss der Arbeitge-

ber tragen. 
 

Besonderheiten für Arbeitnehmer 

Um keinen Ärger nach Ablauf der 

sechswöchigen Entgeltfortzahlungsfrist 

zu bekommen, muss der Arbeitnehmer 

gleichzeitig auch seine Krankenkasse 

informieren. Hier muss die Urlaubsan-

schrift und die voraussichtliche Dauer der 

Erkrankung mitgeteilt werden. Zudem 

sollte der Krankenkasse eine Kopie des 

Attests zugefaxt werden. 
 

Besonderheiten bei Überstunden und 

Gleitzeit 

Hat der Arbeitnehmer keinen Urlaub ge-

nommen, sondern wird er krank, wäh-

rend er Überstunden abbaut oder Gleit-

zeit nimmt, gelten die vorstehenden Aus-

führungen nicht. Dann fällt die Krankheit 

in den Risikobereich des Arbeitnehmers. 

Wie bei einer Krankheit am Wochenende 

verliert er die freie Zeit und bekommt 

dafür keine Zeiterstattung. 
 

Abschließende Hinweise 
 

9. Gründungszuschuss: Förde-

rungshöhe soll reduziert wer-
den 

 

Das Gesetz zur Verbesserung der Ein-

gliederungschancen am Arbeitsmarkt, 

das derzeit im Entwurf vorliegt, sieht 

beim Gründungszuschuss einige gravie-

rende Einschnitte vor. Im Fokus stehen 

insbesondere folgende Punkte: 
 

 Der Gründungszuschuss soll von einer 

teilweisen Pflicht- in eine vollständige 

Ermessensleistung umgewandelt wer-

den. Somit soll es künftig im Ermes-

sen des Vermittlers liegen, ob der Zu-

schuss gewährt wird. Jenseits der Be-

urteilung der Tragfähigkeit des Ge-

schäftskonzeptes ist durch den Ver-

mittler die persönliche Eignung der 

Gründerin bzw. des Gründers einzu-

schätzen.  

 Die erste Förderphase – Zuschuss in 

Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslo-

sengeldes und 300 EUR zur sozialen 

Absicherung – soll von neun auf sechs 

Monate verkürzt werden. Die zweite 

Förderphase – pauschal 300 EUR zur 

sozialen Absicherung – soll von sechs 

auf neun Monate verlängert werden. 

Damit würde die mögliche Gesamtför-

derdauer weiterhin bei 15 Monaten 

liegen; die Förderungshöhe würde 

aber regelmäßig geringer ausfallen.  

 Arbeitslose sollen künftig einen Rest-

anspruch auf Arbeitslosengeld I von 

mindestens noch 150 statt wie bisher 

90 Tagen vorweisen müssen, um den 

Gründungszuschuss zu erhalten. 

 

Hinweis: 

Nach derzeitigem Fahrplan sollen die 

Änderungen bereits zum 1.11.2011 in 

Kraft treten. Um noch unter die alte 

Regelung zu fallen, sollten Existenz-

gründer ihre Gründungspläne also 

rechtzeitig in die Tat umsetzen (Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales, 

Mitteilung vom 25.5.2011; Entwurf ei-

nes Gesetzes zur Verbesserung der Ein-

gliederungschancen am Arbeitsmarkt, 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

vom 24.6.2011, Drs. 17/6277). 
 

 

Die oben stehenden Texte sind nach 

bestem Wissen und Kenntnisstand er-

stellt worden. Die Komplexität und der 

ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-

chen es jedoch notwendig, Haftung und 

Gewähr auszuschließen. 
 

 


